
Teilhnahmebedingungen 

Bullriding
1. Die Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Eltern haften für Ihre Kinder.
7. Für  selbstverschuldete  Unfälle  und

verlorene  Gegenstände  wird  keine
Haftung übernommen.

2. Die  Teilnahme  ist  ab  16  Jahren  erlaubt.
Jedoch  ist  eine  Unterschrift  der
Erziehungsberechtigten  oder  eines
Vormundes erforderlich.

8. Besondere Vorsicht ist geboten bei Brillen,
Armbanduhren  und  sonstigen
zerbrechlichen  Gegenständen,  wie
Smartphones. Der Veranstalter sowie der
Betreiber übernehmen keine Haftung.

3. Voraussetzung für die Teilnahme ist eine
durchschnittliche körperliche Fitness.  Die
Teilnahme für  stark  alkoholisierte,  sowie
unter  Drogeneinfluss  stehende  Personen
ist  nicht  möglich.  Die  Teilnahme  für
Personen mit Schäden an der Wirbelsäule
oder  Bandscheibe,  sowie  Schwangere ist
leider nicht möglich.

9. Das Festhalten geschieht mit einer Hand.
Die  andere  darf  nur  zum  Balancieren
verwendet  werden  und  weder  den
eigenen  Körper  noch  den  Bullen
berühren.  Die  Missachtung  dieser  Regel
führt zur Disqualifikation.

4. Vor  Betreten  ist  eine  Teilnehmerkarte
vollständig  auszufüllen.  Ihre  Daten
werden nach der Datenschutzverordnung
gehandhabt  und  nicht  an  Dritte  bzgl.
Werbung weitergegeben. Ausnahme stellt
Punkt  11  dieser  Teilnahmebedingungen
dar.

10. Der  Teilnehmer  verzichtet,  hinsichtlich
aller  im  Zusammenhang  mit  der
Teilnahme  etwaiger  erlittener  Unfälle
oder  Schäden,  auf  das  Recht  des
Vorgehens oder des Rückgriffs gegen den
Veranstalter oder den Betreiber – soweit
der Unfall oder Schaden nicht auf Vorsatz
oder  grobe  Fahrlässigkeit  des  Betreibers
zurückzuführen ist.

5. Das Gerät darf nur ohne Schuhwerk und
nur  vom  jeweiligen  Teilnehmenden
betreten  werden.  Während des  Betriebs
dürfen sich keine weiteren Personen am
Gerät befinden.

11. Auf der Veranstaltung kann es zu Bild- und
Videoaufnahmen kommen, auf denen Sie
eventuell  zu  sehen  sind.  Mit  deren
Weitergabe  an  die  Medien-  auch  Ihres
Namens – erklären Sie sich einverstanden.

6. Die Mitnahme von Gegenständen in den
Aktionsbereich ist nicht zulässig. Dies gilt
insbesondere  für  scharfkantige
Gegenstände,  wie  z.B.  einem
Schlüsselbund - aber auch für Speisen und
Getränke.  Das  Rauchen  ist  im
Aktionsbereich verboten. Für entstandene
Schäden haftet der Verursacher.


